
Dringlichkeit: 
 
Um einen ungestörten Schulbetrieb zu gewährleisten, soll die Bauausführung in den 

Sommerferien 2011 stattfinden. Des Weiteren sind auch versicherungstechnische 

Gründe für die Bauzeit in den Sommerferien einzubeziehen, da die Schüler nur über 

diese Brücke den durch den Geh- und Radweg geteilten Bereich der Schule über-

winden können.  

Um den avisierten Baubeginn zum Beginn der Sommerferien 2011 gewährleisten zu 

können, ist eine Beschlussfassung in der Märzsitzung des Rates erforderlich. Sollte 

eine Beschlussfassung im darauffolgenden Sitzungszug im April erfolgen, könnte der 

Baubeginn, aufgrund einer Gesamtvorlaufzeit von 4 Monaten, nicht mehr gewährleis-

ten werden. 


